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Herdenkontrolle per GPS
Technische Hilfsmittel 
unterstützen die 
Herdenkontrolle für 
Schafe und Ziegen bei 
der Almbewirtschaftung. 
Das Agrarreferat des 
Landes Kärnten über-
nimmt bis zu 80 % der 
Anschaffungskosten von 
GPS-Systemen.

Von Eduard Penker

Z
iel dieser Unterstützungs-
aktion ist eine Aufrecht-
erhaltung und Optimie-

rung der Beweidung von Almen 
mit Schafen und Ziegen unter 
schwieriger werdenden Bedin-
gungen. Die moderne GPS-
Technologie soll als hilfreiches 
Zusatzinstrument zur Ortung 
der Tiere dienen, insbesondere 
dann, wenn es zu Beunruhigung 
oder Störungen in der Herde ge-
kommen ist. Über Smartphone, 
Tablet oder Computer lässt sich 
die exakte Position der Tiere 
ganz einfach feststellen und er-
leichtert damit die regelmäßi-
ge Tierkontrolle. Das aufwändi-
ge Suchen und Beobachten der 
Tiere auf der Alm wird dadurch 
vereinfacht, und durch ein spe-
zielles Warnsystem mittels eige-
ner App können Tierschäden 
und Tierleid (z. B. durch Wolfs-
attacken) abgewendet werden. 

Der Einsatz von GPS-Hals-
bandsendern soll die regelmä-
ßige Kontrolle der Schafe und 
Ziegen durch den Tierhalter auf 
den Almen nicht ersetzen. Eine 
entsprechende Tierkontrolle 
kann sogar öfter stattfinden, da 
Zeit für die aufwendige Suche 
wegfällt. Anhand der GPS-Gerä-
te können auch sehr gut Bewe-
gungsmuster in einem frei ein-
stellbaren Zeitraum in der Wei-
deperiode dargestellt werden. 
Die Auswertungen einer Stu-
die der HBLFA Raumberg-Gum-
penstein haben gezeigt, dass 
GPS-Geräte oft auch dort noch 
funktionieren, wo das Handy-
netz bereits schlecht ist, da sie 
sich immer ins bestmögliche 

Netz einwählen. Eine schlechte 
Netzabdeckung kann jedoch zu 
einem bis zu doppelt so hohen 
Stromverbrauch führen. Dies ist 
beim Einstellen des Sendeinter-
valls zu berücksichtigen, damit 
eine ausreichende Stromreser-
ve bis zum Abtrieb der Tiere zur 
Verfügung steht. Ein normales 
Intervall beträgt vier Stunden, 
bei gutem Empfang und leis-
tungsstarken Geräten (Akku) ist 
auch ein Sendeintervall von ein 
bis zwei Stunden möglich.

So wird gefördert

Das Agrarreferat des Landes 
Kärnten fördert den Ankauf 
von GPS-Halsbandsendern mit 
80 % der Neuanscha"ungskos-
ten bzw. mit maximal 80 Euro 
pro Stück. Pro Betrieb wird der 
Ankauf von maximal drei Stück 
je Betrieb gefördert, wobei es 
eine Sta"elung nach der Tier-
anzahl gibt: 

 für die ersten zehn förderfä-
higen Tiere: ein GPS-System; 

 zwischen elf bis 30 förder-
fähige Tiere: je ein weiteres 
GPS-System; 

 zwischen 31 bis 50 förder-
fähige Tiere: je ein weiteres 
GPS-System. 

Förderfähig sind weibliche 
Schafe/ Ziegen ab einem Jahr, 
gemolken oder nicht gemol-
ken. Die Tiere müssen mindes-
tens 60 Tage pro Jahr auf der 
Alm gehalten werden. Als För-
derwerber kommen natürliche 
und juristische Personen in Be-
tracht, welche einen landwirt-
schaftlichen Betrieb in Kärnten 
bewirtschaften. Als Gebietsku-
lisse kommen Almen in und 
außerhalb Kärntens infrage. 
GPS-Halsbandsender werden 
von unterschiedlichen Firmen 
angeboten, unter anderem sind 
diese im Lagerhaus erhältlich.

Für LK-Präsident Johann 
Mößler sind GPS-Sender „ein 
wertvolles Instrument für die 
Überwachung der Herden“ und 
„ein gutes Beispiel, wie Digita-

lisierung auch in der Landwirt-
schaft einen konkreten Mehr-
wert bieten kann. Danke an 
Landesrat Gruber für die Unter-
stützung!“, sagt er.

Der Erhalt der Kärntner Alm-
wirtschaft sei ihm ein großes 
Anliegen, sagt Agrarlandes-
rat Martin Gruber. Dafür brau-
che es Unterstützung, denn 
die Rahmenbedingungen wür-
den schwieriger werden. „Diese 
Aktion zeigt, wie wir mit inno-
vativen Maßnahmen die tägli-
che Arbeit erleichtern und bei-
tragen können, die traditio-
nelle Weidehaltung auf den 
Almen zu bewahren“, sagt der 
Landesrat. 

Das Land Kärnten unterstützt den Ankauf von GPS-Halsbandsendern bei 
Schafen und Ziegen. Je nach Herdengröße werden ein bis drei Geräte ge-
fördert. HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Landesrat Martin Gruber Präsident Johann Mößler Paul Gruber

4 Tipps zur 
Antragstellung

1
Eine Antragsstellung 
ist ab dem 15. Juli 2021 
(Stichtag Almau\riebs-

liste) möglich, die förderfähi-
gen Tiere sind aus der Almauf-
triebsliste zu entnehmen. 

2
Das ausgefüllte An-
tragsformular inklusive 
Almau\riebsliste und 

Rechnungsbelege sind bei der 
Kammer für Land- und Forst-
wirtscha\, Referat 4, Tierische 
Produktion und Bauen bis 
längstens 31. August 2021 
einzureichen.

3
Das Antragsformular 
kann unter folgenden 
Internetadressen her-

untergeladen werden: 
 Landwirtscha\skammer 
Kärnten unter  
ktn.lko.at/ downloads

 Kärntner Almwirtscha\s- 
verein unter  
www.almwirtscha=-ktn.at/  

downloads-links/  

 Schaf- und Ziegenzuchtver-
band Kärnten unter  
www.schafe-ziegen- 

kärnten.at/downloads/  

4
Auskün\e über den 
Ankauf der Geräte 
und zur Antragsein-

reichung können im Referat 
4, Tierische Produktion und 
Bauen, in der LK Kärnten 
unter Tel. 0463/ 58 50-15 23 
eingeholt werden.


